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RS OGH 1935/3/13 2Ob112/35
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.03.1935

Norm

EO §1 Z13 IIL

KAG §30

Rechtssatz

Eine als Rückstandsausweis auf Grund des § 45 des Gesetzes vom 15. Juli 1920, StGBl Nr 327, bezeichnete, von der

steiermärkischen Landesbuchhaltung mit der Bestätigung der Richtigkeit und Vollstreckbarkeit der Forderung

ausgestellte Urkunde, enthaltend eine Zusammenstellung von Vierteljahresrückständen an Verp:egsgebühren einer

Krankenanstalt, ist kein den Erfordernissen des § 1 Z 13 EO entsprechender Exekutionstitel zur Hereinbringung des

Ersatzes aus Landesmitteln.
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